
Information der Öffentlichkeit gemäß § 8a der 12. BImSchV

In unserem Tanklager in Magdeburg wird neben Salzlösungen auch Dieselkraftstoff gelagert.
Gemäß Anhang I der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (12. BImSchV) ist Dieselkraftstoff als entzündbare Flüssigkeit (Kategorie 3; H226)
einzustufen.

Aufgrund der im Betriebsbereich gelagerten Menge an Dieselkraftstoffen (Nummer 2.3.3.
nach Stoffliste Anhang I der 12. BImSchV) ist der Betriebsbereich der unteren Klasse gem.
12. BImSchV zuzuordnen.

Der Betreiber, die Schüssler Novachem GmbH hat die entsprechenden Angaben der
zuständigen Behörde im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für die Lagerung des
Dieselkraftstoffs vorgelegt und damit das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-
Anhalt darüber informiert, dass der Betriebsbereich den Vorschriften dieser Verordnung
unterliegt.

Die Schüssler Novachem GmbH arbeitet nach einem geprüften Sicherheits-
Managementsystem. Dabei ist unser Grundgedanke die Vermeidung von Schäden an
Menschen und Umwelt durch sichere Arbeitsweise und Arbeitsverfahren. Deshalb haben wir
alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, dokumentiert und der Behörde bekannt
gegeben.

Die letzte Vor-Ort-Besichtigung durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt erfolgte
am 13.12.2019. Es wurden hinsichtlich der Störfallverordnung keine Mängel festgestellt.

Die Schüssler Novachem GmbH verfügt zudem über einen regelmäßig aktualisierten Alarm-
und Gefahrenabwehrplan sowie eine Brandschutzordnung, worin das Verhalten im Brandfall
festgelegt ist. Alle Maßnahmen sind mit der zuständigen Behörde sowie den umliegenden
Einsatzkräften abgestimmt.

Zur Vermeidung von Störfällen und für richtiges Verhalten im Ernstfall werden unsere
Mitarbeiter regelmäßig belehrt.

Im Havariefall (Brand) wird die Bevölkerung umgehend durch die örtliche Feuerwehr der
Stadt Magdeburg informiert. Die entsprechende Meldenummer ist allen Mitarbeitern der
Schüssler Novachem GmbH bekannt und an diversen Orten innerhalb des Betriebes
ausgehängt sodass umgehend gehandelt werden kann.

Da bei einem Brand von entzündlichen Stoffen mit einer starken Rauch- und
Geruchsbelästigung zu rechnen ist, empfehlen wir:

• Fenster und Türen zu Schließen 
• den Aufenthalt im öffentlichen Bereich zu minimieren
• den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten

Sofern Sie weitere Informationen zu unserer Arbeitsweise oder zur Notfallvorsorge unseres
Betriebes wünschen, können Sie sich über unser Kontaktformular an uns wenden.
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